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die verarmten Leute sind auch beim besten Willen
nicht mehr imstande, das Geld für den Unterhalt

und Betrieb von Kirchen, Schulen,
Waisenhäusern, Altersheimen und dergl. aufzubringen.
Der Evangelische Kirchenbund der Schweiz hat
darum beschlossen, für diese unter so schwerem
Kreuz leidenden Kirchen freiwillige Kirchensteuern
einsammeln zu lassen. Die zürcherischen
Taubstummen haben sich an diesem Liebeswerk
beteiligt und in den Monaten Januar und
Februar zusammengelegt: in Bülach Fr. 9.20;
in Horgen 5. 80 ; in Regensberg 7. 35 ; in Tur-
bental 2. 50; in Wald 3. 70; in Wetzikon 5. 80;
in Winterthur 20. —, in Zürich 17. 65.
Zusammen Fr. 72. —. Es ist sehr erfreulich, daß
unsere Taubstummen für die ihnen zuteil
werdende kirchliche Versorgung sich in solcher Weise
erkenntlich zeigen. Gott segne ihre Gaben! k. w.

Dem. Am 13. Februar hielt der „Taub-
stummenbund Burgdorf" eine Sitzung
ab, wobei 12 Mitglieder anwesend waren. Nach
Erledigung der Geschäfte wurde Geld für den

Küchlitag gesammelt, es ergab 7 Fr. (Solche
„fruchtbaren" Sitzungen sind nachahmenswert!
Der Redaktor.) Als neues Mitglied wurde
Fritz Brechbühl in den Verein aufgenommen.
— Am 13. März findet die Hauptversammlung
statt (siehe Anzeige), wobei alle Mitglieder
erscheinen müssen, auch neue Mitglieder sind
willkommen. Der Sekretär: Fritz Reber.

findet statt am Mittwoch den 27. April
(nicht am 9. März). Es können also weitere
Gaben an Geld, Eiern, Butter, Mehl,
Zucker eingesandt werden an

Frau Eugen Sutermeister, Gurtengasse 6, Bern.

Die April-Nummer^ ist als Festnummer für
das Uetendorfer Taubstummenheim bestimmt
und wird daher nichts mehr über den Küchlitag

bringen, wohl aber in der Mai-Nummer
einen Bericht darüber und eine Gabenliste.

Deutschland. Die Hausmutter des Taub-
stummenheims in Zwickau spricht im
Leipziger Taubstummenblatt ihren Dank aus
an die Schicksalsgenossen in der Schweiz, die
letztes Jahr dem Heim Wäsche und Geld
gespendet haben, indem sie u. a. schreibt: „Durch

Bemühung des Herrn Sutermeister in Bern
kamen aus der Schweiz umfangreiche
Liebesgabensendungen. Ein Teil der so dringend
nötigen Wäsche und eine Tafel Schweizer Schokolade

konnte an Weihnachten auf jeden Platz
gelegt werden. Den edlen Schweizerfreunden
herzinnigen Dank und Gott lohne es ihnen
tausendfach!"

Frau Lina Scherzer.

Aargamsche

Taubstummen-Gottesdienst-Ordnung '

für das Jahr ISSR.

Birrwil am 13. März und 11. September,
2/43 Uhr (Kirche).

Unterkulm am 10. April und 23. Oktober,
'/» 3 Uhr (Kirche).

Sch öftland am 29. Mai und 13. November,
3 Uhr (Kirche).

Win disch am 12. Juni und 11. Dezember,
2 Uhr (Unterweisungszimmer).

A a r au am 3. Juli, st? 3 Uhr (im Singsaal
des Gemeindeschulhauses an der
Bahnhofstraße).

Zofingen am 28. August, '/s 3 Uhr (Vereins¬
haus oder „zu Ackerleuten").

Zu beachten: 1) Taubstumme aus
verseuchten Gemeinden dürfen nicht teilnehmen,
bis die Seuche in ihrer Gemeinde erloschen ist.

2) Allfällige, durch neue Fahrpläne und anderes
bedingte Veränderungen obiger Ordnung werden

womöglich in der „Taubstummen-Zeitung"
angezeigt.

3) Alle aargauischen Taubstummen, die lesen
und Gedrucktes verstehen können, sollten daher
die „Taubstummen-Zeitung" als Organ der
Taubstummenfürsorge abonnieren; wer sie n 0 ch

nicht bezieht, sie jedoch beziehen möchte, aber
den Abonnementspreis nicht bezahlen kann,
soll das dem Unterzeichneten mitteilen; er
bekommt sie dann gratis.

4) Das Opfer unserer Taubstummengottesdienste

wird künftig dem aargauischen
Fürsorgeverein für Taubstumme zufallen. Ihr
unterstützt damit sein Fürsorgewerk an Euren
bedürftigen Schicksalsgenossen im Aargau und
in der übrigen Schweiz.

I. F. Müller, Pfarrer, Birrwil,
aarg. Taubstummenprediger.
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